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Text 

Bilanzgruppenverantwortlicher 

§ 86. (1) (Grundsatzbestimmung) Bilanzgruppen können innerhalb jeder Regelzone gebildet 
werden. Die Bildung und Veränderung von Bilanzgruppen erfolgt durch den 
Bilanzgruppenverantwortlichen. 

(2) (Grundsatzbestimmung) Der Bilanzgruppenverantwortliche muss den Anforderungen, die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten erforderlich sind, insbesondere in rechtlicher, administrativer 
und kommerzieller Hinsicht entsprechen. 

(3) (Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze haben vorzusehen, dass der 
Bilanzgruppenverantwortliche den Nachweis seiner fachlichen Befähigung zu erbringen hat. Zur 
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit für die Erfüllung seiner Verpflichtungen haben die 
Ausführungsgesetze weiters Vorschriften über die finanzielle Ausstattung zu erlassen. 

(4) (Grundsatzbestimmung) Der Bilanzgruppenverantwortliche ist weiters zur Erfüllung seiner 
Aufgaben und Pflichten sowie der Einhaltung der Marktregeln verpflichtet. Kommt der 
Bilanzgruppenverantwortliche seinen Verpflichtungen nicht nach, haben die Ausführungsgesetze die 
Untersagung seiner Tätigkeit vorzusehen. 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Aufsicht über Bilanzgruppenverantwortliche erfolgt durch die 
Regulierungsbehörde. Die Überwachung der Einhaltung der in den Ausführungsgesetzen enthaltenen 
Vorschriften ist der Regulierungsbehörde zur Besorgung zugewiesen. Die Beurteilung der fachlichen 
Befähigung sowie eine Untersagung der Tätigkeit der Bilanzgruppenverantwortlichen richtet sich nach 
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den Rechtsvorschriften, die an deren Sitz gelten. Die Zuweisung von Lieferanten oder Kunden, die keiner 
Bilanzgruppe angehören oder keine eigene Bilanzgruppe bilden, zu einer Bilanzgruppe hat durch die 
Regulierungsbehörde zu erfolgen. 
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